
 

 

 

 

 

Staige One AG 

 
Essen 

 

- ISIN DE000A3CQ5L6 - 

- WKN A3CQ5L - 

 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: SPC072026 

 

Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 
am Dienstag, den 14. Juli 2026, um 11:00 Uhr  

Hafenstraße 100, 45356 Essen, 

 

ein. 

 

 

 

TAGESORDNUNG 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Staige One AG und des 

gebilligten Konzernabschlusses sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das 

Geschäftsjahr 2025 

 

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 ist nicht erforderlich, da der 

Aufsichtsrat den Jahresabschluss und den Konzernabschluss bereits gebilligt hat. Der 

Jahresabschluss ist damit festgestellt. § 175 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) sieht vor, 

dass der Vorstand die Hauptversammlung lediglich zur Entgegennahme vorstehender 

Unterlagen, nicht aber zur Beschlussfassung über diese Unterlagen einzuberufen hat.  

 

Sämtliche vorstehenden Unterlagen sind ab Einberufung der Hauptversammlung über 

die Internetseite der Gesellschaft unter 

 

https://finanzen.staige.com/hauptversammlung 
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zugänglich und werden während der Hauptversammlung ebenfalls zugänglich gemacht. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das 

Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden 

Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen.  

 

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, zum 

Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu 

wählen. 

 

5. Beschlussfassung über die teilweise Aufhebung des bedingten Kapitals 2023/I, 

eine Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstandsmitglieder 

und an Mitarbeiter der Gesellschaft (Aktienoptionsprogramm 2026), die Schaffung 

eines bedingten Kapitals 2026/I und entsprechende Satzungsänderungen 

 

Die in der Hauptversammlung vom 06. September 2023 beschlossene Ermächtigung 

zur Gewährung von Bezugsrechten an Arbeitnehmer 

(„Aktienoptionsprogramm 2023“) ist ausgelaufen. Im Rahmen des 

Aktienoptionsprogramms 2023 wurden 322.308 Bezugsrechte gewährt. Um 

Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie Arbeitnehmer und die Geschäftsführung von mit 

der Gesellschaft verbundener Unternehmen sowie Vorstandsmitglieder weiterhin mittels 

einer variablen Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung an die 

Gesellschaft binden zu können, soll unter Tagesordnungspunkt 5 die Möglichkeit 

geschaffen werden, weiterhin Bezugsrechte auf Aktien der Gesellschaft an Mitarbeiter 

und an Mitarbeiter oder die Geschäftsführung von mit der Gesellschaft verbundener 

Unternehmen im In- und Ausland sowie an Vorstandsmitglieder unter einem 

Aktienoptionsprogramm auszugeben („Aktienoptionsprogramm 2026“).  

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen: 

 

a) Da aus dem Aktienoptionsprogramm 2023 bisher 322.308 Bezugsrechte 

ausgegeben wurden und keine weiteren Bezugsrechte mehr ausgegeben werden 
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sowie nachfolgend ein neues Aktienoptionsprogramm 2026 beschlossen werden 

soll, soll § 4 Abs. 7 der Satzung wie folgt geändert werden: 

 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 322.308,00 durch Ausgabe 

von bis zu 322.308 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht 

(Bedingtes Kapital 2023/1)." 

 

b) Ermächtigung zur Ausgabe von Aktienoptionen mit Bezugsrechten auf Aktien der 

Gesellschaft (Aktienoptionsprogramm 2026) 

 

Der Vorstand wird ermächtigt, bis einschließlich 13. Juli 2031 

(„Ermächtigungszeitraum“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 

mehrmals Bezugsrechte („Aktienoptionen“) auf insgesamt bis zu 500.000 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft an Vorstandsmitglieder der 

Gesellschaft oder Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen 

Unternehmen im In- und Ausland („Gruppe 1“) zu gewähren. Soweit Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, wird der Aufsichtsrat ermächtigt. 

 

Der Vorstand wird weiter ermächtigt, bis einschließlich zum 13. Juli 2031 

(„Ermächtigungszeitraum“) mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder 

mehrmals Bezugsrechte („Aktienoptionen“) auf insgesamt bis zu 692.452 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft an Arbeitnehmer der Gesellschaft 

oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im In- und Ausland 

(„Gruppe 2“) zu gewähren. 

 

Eine Aktienoption gewährt ein Bezugsrecht auf eine Aktie der Gesellschaft. Ein 

Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft besteht nicht. Soweit Aktienoptionen 

aufgrund der Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses mit der 

Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen, aufgrund des Ausscheidens 

eines verbundenen Unternehmens aus der Unternehmensgruppe oder aus 

sonstigen Gründen während des Ermächtigungszeitraums verfallen, darf eine 

entsprechende Anzahl von Aktienoptionen erneut an Bezugsberechtigte 

ausgegeben werden. Die Erfüllung der ausgeübten Bezugsrechte kann nach Wahl 

der Gesellschaft entweder durch Ausnutzung des zur Beschlussfassung 

vorgeschlagenen Bedingten Kapitals 2026/I oder durch eigene Aktien der 

Gesellschaft erfolgen. Daneben besteht auch das Recht der Gesellschaft zum 

Barausgleich. Die Gewährung der Aktienoptionen und die Ausgabe der 

Bezugsaktien erfolgt gemäß nachfolgenden Bestimmungen:  

 

(1) Bezugsberechtigte und Aufteilung 

 

Der Kreis der Bezugsberechtigten umfasst die Vorstandsmitglieder oder die 

Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im In- 

und Ausland (Gruppe 1) sowie die Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von 
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mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im In- und Ausland (Gruppe 

2).  

 

Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte wird wie folgt auf die beiden 

Gruppen der Bezugsberechtigten aufgeteilt:  

 

 Die Bezugsberechtigten der Gruppe 1 erhalten zusammen höchstens 

500.000 Aktienoptionen und der hieraus resultierenden Bezugsrechte;  

 

 die Bezugsberechtigten der Gruppe 2 erhalten zusammen höchstens 

692.452 Aktienoptionen und der hieraus resultierenden Bezugsrechte.  

 

(Gruppe 1 und Gruppe 2 gemeinsam die „Bezugsberechtigten“). 

 

(2) Ausgabezeiträume (Erwerbszeiträume) 

 

Aktienoptionen können innerhalb des Ermächtigungszeitraums nach einem 

einmal oder wiederholt aufzulegenden Programm bis zu vier Mal innerhalb 

eines Geschäftsjahres begeben werden und zwar jeweils innerhalb der 

letzten fünf Börsentage eines Monats (jeweils der „Ausgabezeitraum“). 

Soweit Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft gewährt 

werden, werden die maßgeblichen Regelungen durch den Aufsichtsrat der 

Gesellschaft, und im Übrigen durch den Vorstand mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats der Gesellschaft festgelegt (die „Planbedingungen“). 

 

Als Ausgabetag gilt der Zeitpunkt, zu dem den Bezugsberechtigten das 

Angebot zur Gewährung von Aktienoptionen zugeht, ungeachtet des 

Zeitpunkts der Annahme des Angebots. Im Angebot kann ein späterer 

Zeitpunkt als Ausgabetag bestimmt werden.  

 

(3) Wartezeit 

 

Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf der Wartezeit ausgeübt 

werden. Die Wartezeit einer Tranche von Aktienoptionen beginnt jeweils mit 

dem festgelegten Ausgabetag und endet mit dem Ablauf des vierten 

Jahrestags nach dem Ausgabetag. 

 

(4) Erfolgsziele 

 

Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn und soweit die 

Erfolgsziele wie nachfolgend beschrieben erreicht wurden: 

 

Die Erfolgsziele sind an die absolute Kursentwicklung der Aktie der 

Gesellschaft während der Wartezeit gekoppelt. Die Aktienoptionen können 

ausgeübt werden, wenn der volumengewichtete 6-Monats-
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Durchschnittskurs der Aktie der Gesellschaft an der Börse Düsseldorf, oder 

sofern die Aktien im XETRA-Handel einbezogen werden, der 

volumengewichtete 6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie im Xetra-Handel 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse bei Ablauf der Wartezeit mindestens 30 % über dem 

Ausübungspreis liegt. 

 

(5) Ausübbarkeit der Aktienoptionen 

 

Aktienoptionen sind nur ausübbar, wenn die Wartezeit abgelaufen ist und 

wenn das Erfolgsziel erreicht wurde. Die Bedienung der Aktienoptionen 

erfolgt in Aktien der Gesellschaft, wobei je eine Aktienoption zum Bezug von 

je einer Aktie berechtigt.  

 

(6) Ausübungszeiträume und Laufzeit 

 

Die Aktienoptionen können von den Bezugsberechtigten innerhalb von 

einem Jahr nach dem Zeitpunkt ausgeübt werden, zu dem die Wartezeit 

abgelaufen ist. Innerhalb dieses Zeitraums können Aktienoptionen innerhalb 

der ersten vier Wochen eines Quartals ausgeübt werden 

(„Ausübungszeitraum“). Der Ausübungszeitraum kann vom Vorstand der 

Gesellschaft, bzw. soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

betroffen sind, vom Aufsichtsrat der Gesellschaft angemessen verlängert 

werden, sofern aufgrund gesetzlicher Vorschriften die Ausübung zum Ablauf 

des ursprünglichen Ausübungszeitraums nicht möglich ist. Die Laufzeit der 

Aktienoptionen endet nach Ablauf des jeweiligen (ggf. verlängerten) 

Ausübungszeitraums. Aktienoptionen, die bis zum Ablauf des jeweiligen 

Ausübungszeitraums nicht ausgeübt worden sind, verfallen 

entschädigungslos. 

 

(7) Ausübungspreis 

 

Bei Ausübung der Aktienoptionen ist für jede zu beziehende Aktie der 

Ausübungspreis zu zahlen. Der „Ausübungspreis“ je Aktie ermittelt sich 

nach dem volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie an der 

Börse Düsseldorf, oder sofern die Aktien im Xetra-Handel einbezogen 

werden, dem volumengewichteten 6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie im 

Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der 

Frankfurter Wertpapierbörse am Tag vor dem Ausgabezeitraum. Der 

Mindestausübungspreis entspricht mindestens dem geringsten 

Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG. 

 

(8) Ersetzungsrechte der Gesellschaft  
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Die Gesellschaft kann ausgeübte Aktienoptionen durch Ausgabe von neuen, 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus dem hierfür nach Maßgabe des 

nachstehenden zu schaffenden Bedingten Kapital 2026/I bedienen. Die 

Gesellschaft ist auch berechtigt, anstatt neuer Aktien ganz oder teilweise 

eigene Aktien zu liefern. Ferner ist die Gesellschaft berechtigt, ganz oder 

teilweise an Stelle der Lieferung von (neuen oder eigenen) Aktien den Wert 

der bei Ausübung von Aktienoptionen zu liefernden Aktien abzüglich des 

Ausübungspreises in bar auszuzahlen. 

 

Die Entscheidung, welche Alternative von der Gesellschaft im Einzelfall 

gewählt wird, trifft der Vorstand der Gesellschaft, bzw. soweit Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, der Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

 

(9) Persönliches Recht  

 

Die Aktienoptionen sind rechtsgeschäftlich nicht übertragbar; sie sind jedoch 

vererblich. Ebenfalls ist eine Übertragung zur Erfüllung von Vermächtnissen 

zulässig. Die Aktienoptionen können nur durch den jeweiligen 

Bezugsberechtigten selbst oder seine Erben oder Vermächtnisnehmer 

ausgeübt werden. Können Aktienoptionen nach Maßgabe der vorstehenden 

Regelung nicht mehr ausgeübt werden, so verfallen sie ersatz- und 

entschädigungslos. Die Bestimmung über die Ermächtigung zur erneuten 

Ausgabe von verfallenen Aktienoptionen an Bezugsberechtigte bleibt davon 

unberührt. 

 

Die Planbedingungen können vorsehen, dass Aktienoptionen ganz oder 

teilweise ersatz- und entschädigungslos verfallen, wenn das Dienst- oder 

Arbeitsverhältnis von Bezugsberechtigten endet. Hierdurch verfallene 

Aktienoptionen können erneut ausgegeben werden. Für den Todesfall, die 

Pensionierung, Berufsunfähigkeit und sonstige Sonderfälle des 

Ausscheidens einschließlich des Ausscheidens verbundener Unternehmen, 

von Betrieben oder Betriebsteilen aus der Unternehmensgruppe sowie für 

den Fall des Kontrollwechsels (Change of Control) und zur Erfüllung 

gesetzlicher Anforderungen können Sonderregelungen getroffen werden. 

Die Entscheidung über Sonderregelungen obliegt, soweit Mitglieder des 

Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, dem Aufsichtsrat. 

 

(10) Verwässerungsschutz 

 

Die Planbedingungen können übliche Verwässerungsschutzklauseln 

enthalten, aufgrund derer der wirtschaftliche Wert der Aktienoptionen 

entsprechend der Regelung in § 216 Abs. 3 AktG im Wesentlichen gesichert 

wird, insbesondere, indem für die Ermittlung der Anzahl der je Aktienoption 

auszugebenden Aktien ein etwaiger Aktiensplit, Kapitalerhöhungen aus 
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Gesellschaftsmitteln mit Ausgabe neuer Aktien oder andere Maßnahmen mit 

vergleichbaren Effekten berücksichtigt werden.  

 

(11) Gewinnanteilsberechtigung  

 

Die neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien nehmen vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts 

noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des 

Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil.  

 

(12) Ermächtigung zur Festlegung weiterer Einzelheiten 

 

Die weiteren Einzelheiten der Gewährung und Erfüllung von Aktienoptionen, 

für die Ausgabe der Aktien aus dem Bedingten Kapital 2026/I sowie die 

weiteren Planbedingungen werden durch den Vorstand der Gesellschaft, 

bzw. soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, den 

Aufsichtsrat der Gesellschaft, festgesetzt. 

 

Zu den weiteren Regelungen gehören insbesondere die Entscheidung über 

die einmalige oder wiederholte Auflage von jährlichen Tranchen (bis zu vier 

Mal innerhalb eines Geschäftsjahres) zur Ausnutzung der Ermächtigung zur 

Gewährung von Aktienoptionen sowie Bestimmungen über die Durchführung 

des Aktienoptionsprogramms 2026 und der jährlichen Tranchen (bis zu vier 

Mal innerhalb eines Geschäftsjahres) und das Verfahren der Zuteilung und 

Ausübung der Aktienoptionen, die Zuteilung von Aktienoptionen an einzelne 

Bezugsberechtigte, die Festlegung des Ausgabetags innerhalb des 

jeweiligen Ausgabezeitraums sowie Regelungen über die Ausübbarkeit 

(einschließlich Regelungen zur Unverfallbarkeit) in Sonderfällen, 

insbesondere im Falle des Ausscheidens von Bezugsberechtigten aus dem 

Dienst- oder Arbeitsverhältnis, im Todesfall, bei Ausscheiden eines 

verbundenen Unternehmens, eines Betriebs oder Betriebsteils aus der 

Unternehmensgruppe oder im Falle eines Kontrollwechsels (Change of 

Control), des Abschlusses eines Unternehmensvertrags oder eines 

Delistings sowie zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen. 

 

c) Bedingtes Kapital 2026/I 

 

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 1.192.452,00 durch 

Ausgabe von bis zu 1.192.452 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 

bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient 

ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf Aktien (Aktienoptionen) an 

Vorstandsmitglieder oder an Geschäftsführer von mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit 

der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 14. Juli 2026 gewährt werden. Die Ausgabe der Aktien 
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erfolgt zu dem in der vorstehenden Ermächtigung festgelegten Ausgabebetrag. 

Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, als Bezugsrechte 

ausgeübt werden und die Gesellschaft zur Erfüllung der Bezugsrechte weder 

eigene Aktien noch einen Barausgleich gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom 

Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung des 

Bezugsrechts noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 

des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand der 

Gesellschaft, bzw. soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, 

der Aufsichtsrat der Gesellschaft, wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der 

bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von 

Bezugsaktien anzupassen. 

 

d) Satzungsänderung 

 

§ 4 der Satzung wird daher um folgenden neuen Absatz 9 erweitert: 

 

"(9) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.192.452,00 durch 

Ausgabe von bis zu 1.192.452 neuen, auf den Inhaber lautenden 

Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2026/I). Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Bezugsrechten auf 

Aktien (Aktienoptionen) an Vorstandsmitglieder der Gesellschaft oder an 

Geschäftsführer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie 

an Arbeitnehmer der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft 

verbundenen Unternehmen, die aufgrund der Ermächtigung der 

Hauptversammlung vom 14. Juli 2026 gewährt werden. Die Ausgabe der 

Aktien erfolgt zu dem in der vorstehenden Ermächtigung festgelegten 

Ausgabebetrag. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, als Bezugsrechte ausgeübt werden und die Gesellschaft zur 

Erfüllung der Bezugsrechte weder eigene Aktien noch einen Barausgleich 

gewährt. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für 

das zum Zeitpunkt der Ausübung des Bezugsrechts noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst 

worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand der Gesellschaft, bzw. soweit 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, der Aufsichtsrat der 

Gesellschaft, ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der bedingten 

Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist 

ermächtigt, die Fassung der Satzung jeweils entsprechend der Ausgabe von 

Bezugsaktien anzupassen." 

 

Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 5 

(Aktienoptionsprogramm 2026) 

 

Die Gesellschaft gewährt den Vorstandsmitgliedern oder den Geschäftsführern von mit 

der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sowie den Arbeitnehmern der Gesellschaft 
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oder mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen einen variablen 

Vergütungsbestandteil mit langfristiger Anreizwirkung. Dieser soll das unternehmerische 

Handeln der jeweiligen Teilnehmer fördern, sie langfristig an die Gesellschaft und die 

jeweiligen Unternehmen binden sowie eine marktgerechte Vergütung sicherstellen. 

 

Unter Punkt 5 der Tagesordnung wird vorgeschlagen, den Vorstand, bzw. soweit 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft betroffen sind, den Aufsichtsrat der 

Gesellschaft zu ermächtigen, bis einschließlich zum 13. Juli 2031 einmalig oder 

mehrmals Bezugsrechte (Aktienoptionen) auf insgesamt bis zu 1.192.452 auf den 

Inhaber lautende Stückaktien an Vorstandsmitglieder oder an Geschäftsführer von mit 

der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im In- und Ausland sowie an Arbeitnehmer 

der Gesellschaft oder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im In- und 

Ausland zu gewähren. Dementsprechend soll auch ein Bedingtes Kapital 2026/I 

geschaffen und § 4 der Satzung um einen neuen Absatz 9 ergänzt werden.  

 

Das Bedingte Kapital 2026/I in Höhe von EUR 1.192.452,00 entspricht ca. 15,74 % des 

derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft und dient dazu, dass die Gesellschaft neue 

Aktien ausgeben und diese dazu verwenden kann, sie auf die Bezugsberechtigten für 

den Fall der Ausübung der ihnen gewährten Aktienoptionen zu übertragen. Die neuen 

Aktien werden erst ausgegeben, wenn nach Maßgabe der in dem 

Hauptversammlungsbeschluss festgelegten Bedingungen Aktienoptionen an 

Bezugsberechtigte ausgegeben wurden und diese ihre Bezugsrechte nach Ablauf der 

Wartezeit und nach Maßgabe der Erreichung des in der Ermächtigung festgelegten 

Erfolgszieles sowie der sonst in dem Aktienoptionsprogramm 2026 festgelegten 

Bedingungen ausüben. Aufgrund der Zweckbindung des Bedingten Kapitals 2026/I steht 

den Aktionären kein Bezugsrecht auf die neuen Aktien zu.  

 

Die Ausgabe von zum Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigenden 

Aktienoptionen soll Vorstandsmitglieder sowie Geschäftsführer von 

Beteiligungsgesellschaften und Arbeitnehmer der Unternehmensgruppe an die 

Gesellschaft binden. 

 

Aktienoptionen sollen während des Ermächtigungszeitraums in jährlichen Tranchen (bis 

zu vier Mal innerhalb eines Geschäftsjahres) ausgegeben werden. 

 

Die Zuteilung der Aktienoptionen an die beiden Gruppen von Bezugsberechtigten soll 

grundsätzlich der in der Ermächtigung enthaltenen Zuteilung der maximal 

auszugebenden Anzahl entsprechen. Vorstand und Aufsichtsrat behalten sich allerdings 

vor, über die Ausgabe von Aktienoptionen und den Umfang der einzelnen Tranchen 

jährlich neu unter Berücksichtigung der Gesamtsituation des Unternehmens sowie unter 

Heranziehung der Vergütungsstruktur von relevanten Vergleichsunternehmen zu 

entscheiden.  

 

Die Ausgabe von Aktien aus dem Bedingten Kapital 2026/I erfolgt nach Ablauf der 

Wartezeit von vier Kalenderjahren nach dem Ausgabetag der betreffenden Tranche der 
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Aktienoptionen und entsprechender Ausübungserklärung. Aktienoptionen sind jeweils 

nur ausübbar, wenn die Wartezeit abgelaufen und ein Erfolgsziel erreicht wurde, 

anderenfalls verfallen die Aktienoptionen entschädigungslos. 

 

Die Erfolgsziele bestehen in der absoluten Kursentwicklung der Aktie während der 

Wartezeit. Wenn der volumengewichtete 6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie der 

Gesellschaft an der Börse Düsseldorf, oder sofern die Aktien im XETRA-Handel 

einbezogen werden, der volumengewichtete 6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie im 

Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 

Wertpapierbörse bei Ablauf der Wartezeit mindestens 30 % über dem Ausübungspreis 

liegt, ist das Erfolgsziel erreicht. 

 

Ausübbare Aktienoptionen können von den Bezugsberechtigten grundsätzlich innerhalb 

eines Ausübungszeitraums von einem Jahr ausgeübt werden. Der Ausübungszeitraum 

beginnt nach dem Zeitpunkt, zu dem die Wartezeit abgelaufen ist. Innerhalb der ersten 

vier Wochen eines Quartals können Aktienoptionen ausgeübt werden. 

 

Bei Ausübung der Aktienoptionen ist für jede zu beziehende Aktie der Ausübungspreis 

zu zahlen. Der „Ausübungspreis“ je Aktie ermittelt sich nach dem volumengewichteten 

6-Monats-Durchschnittskurs der Aktie an der Börse Düsseldorf, oder sofern die Aktien 

im Xetra-Handel einbezogen werden, dem volumengewichteten 6-Monats-

Durchschnittskurs der Aktie im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag vor dem 

Ausgabezeitraum. Der Mindestausübungspreis entspricht mindestens dem geringsten 

Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 AktG. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sollen ermächtigt werden, die weiteren Einzelheiten der 

Gewährung und Erfüllung von Aktienoptionen, für die Ausgabe der Aktien aus dem 

Bedingten Kapital 2026/I sowie die weiteren Planbedingungen festzusetzen, darunter 

die Behandlung von Aktienoptionen, wenn Bezugsberechtigte bei Ablauf der Wartezeit 

aus dem Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit der Gesellschaft oder einem verbundenen 

Unternehmen ausgeschieden sind. Vorstand und Aufsichtsrat werden ermächtigt, die 

weiteren Einzelheiten hierzu zu bestimmen, insbesondere auch zwischen Good Leavern 

und Bad Leavern zu differenzieren. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat sind überzeugt, dass die vorgeschlagene Ermächtigung zur 

Ausgabe von Aktienoptionen an die Bezugsberechtigten in besonderem Maße geeignet 

ist, einen nachhaltigen Leistungsanreiz für die Bezugsberechtigten zu bewirken und 

damit im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre zu einer nachhaltigen Steigerung 

des Unternehmenswerts beizutragen. 
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Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 

Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 10 

der Satzung der Gesellschaft diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines 

Nachweises ihres Anteilsbesitzes bis spätestens 7. Juli 2026, 24:00 Uhr, unter der folgenden 

Anschrift oder E-Mail-Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher Sprache anmelden: 

 

Staige One AG 

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

E-Mail: staige2026@aaa-hv.de 

 

Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Ausübung 

des Stimmrechts reicht ein Nachweis des Anteilsbesitzes in Textform durch den 

Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich 

auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf den 

22. Juni 2026, 24:00 Uhr, beziehen (Nachweisstichtag). Die Anmeldung muss der 

Gesellschaft unter Vorlage des Nachweises des Anteilsbesitzes unter oben genannter 

Adresse oder E-Mail-Adresse bis zum Ablauf des 7. Juli 2026, 24:00 Uhr, zugehen. 

 

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den 

teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir 

bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung ihres Nachweises des 

Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter vorgenannter Adresse Sorge zu tragen.  

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die 

Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum 

Nachweisstichtag erbracht hat. Der Nachweisstichtag hat keine Auswirkungen auf die 

Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine eventuelle 

Dividendenberechtigung. 

 

Stimmrechtsvertretung 

 

Der Aktionär kann sein Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen 

Bevollmächtigten, z. B. durch einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut), einen Stimmrechtsberater, 

eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person seiner Wahl, ausüben lassen. Auch im 

Fall einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung und der Nachweis der 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

erforderlich. 
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Wenn weder ein Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, ein Stimmrechtsberater oder eine 

andere Person oder Institution im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG bevollmächtigt wird, bedürfen 

die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB). 

 

Die Aktionäre, die einen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater 

oder eine andere Person oder Institution im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG mit der 

Stimmrechtsausübung bevollmächtigen wollen, weisen wir darauf hin, dass in diesen Fällen 

die zu bevollmächtigende Institution oder Person möglicherweise eine besondere Form der 

Vollmacht verlangt, weil diese gemäß § 135 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. 

Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Bevollmächtigenden über die 

Form der Vollmacht abzustimmen. 

 

Ein Formular, das für die Erteilung einer Vollmacht verwendet werden kann, befindet sich auf 

der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und 

fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird. Dieses steht auch unter  

 

https://finanzen.staige.com/hauptversammlung 

 

zum Herunterladen zur Verfügung. 
 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den 

Bevollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der 

Bevollmächtigung der Gesellschaft an die nachstehende Adresse oder E-Mail-Adresse 

übermittelt werden: 

 

Staige One AG  

c/o AAA HV Management GmbH 

Am Stadion 18-24 

51465 Bergisch Gladbach 

E-Mail: staige2026@aaa-hv.de 

 

Als Service bieten wir unseren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte, 

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter mit der Stimmrechtsausübung zu bevollmächtigen. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter sind eine fristgerechte 

Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts erforderlich. Soweit die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Falle Weisungen für die 

Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, 

weisungsgemäß abzustimmen. Ihnen steht bei der Ausübung des Stimmrechts kein eigener 

Ermessensspielraum zu. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nehmen keine 

Vollmachten zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur 

Ausübung des Rede- und Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  
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Ein Formular, das zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft verwendet werden kann, erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte, 

welche nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird: 

das Formular steht auch unter  

 

https://finanzen.staige.com/hauptversammlung 

 

zum Herunterladen zur Verfügung. 

 

Die Vollmacht mit den Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft und ihr 

Nachweis gegenüber der Gesellschaft sollen aus organisatorischen Gründen spätestens bis 

13. Juli 2026, 24:00 Uhr bei der vorstehenden Adresse eingegangen sein. 
 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 

erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der 

weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 
 

Ergänzungsverlangen von Aktionären 

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil (5 %) des Grundkapitals oder den 

anteiligen Betrag von EUR 500.000,- erreichen (das entspricht 500.000 Stückaktien), können 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 

bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine 

Beschlussvorlage beiliegen. Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 

24 Tage vor der Versammlung schriftlich zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag der 

Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher Zugangstermin ist also der 

19. Juni 2026, 24:00 Uhr. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht 

berücksichtigt. 

 

Etwaige Ergänzungsverlangen bitten wir an die folgende Adresse zu übermitteln: 

 

Staige One AG  

Vorstand 

Hafenstraße 100 

45356 Essen 

 

Die Antragsteller haben nach § 122 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 122 Abs. 1 Satz 3 AktG 

nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens 

Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den 

Antrag halten. 
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Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit nicht bereits mit der 

Einberufung bekannt gemacht - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie werden außerdem unter der Internetadresse 

 

https://finanzen.staige.com/hauptversammlung 

 

bekannt gemacht. 

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären  

 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind 

ausschließlich an folgende Adresse zu richten:  

 

Staige One AG  

Vorstand 

Hafenstraße 100 

45356 Essen 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich 

gemacht. 

 

Vorbehaltlich der in § 126 Abs. 2 und 3 AktG sowie in § 127 AktG genannten Gründe werden 

wir zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

einschließlich des Namens des Aktionärs und einer etwaigen Begründung sowie etwaige 

Stellungnahmen der Verwaltung hierzu im Internet unter  

 

https://finanzen.staige.com/hauptversammlung 

 

veröffentlichen, wenn diese bis spätestens 29. Juni 2026, 24:00 Uhr bei der vorstehenden 

Anschrift eingehen. 

 

Information zum Datenschutz für Aktionäre 

 

Die Staige One AG als „Verantwortlicher“ im Sinne von Art. 4 Nr. 7 Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) erhebt zur Vorbereitung und Durchführung ihrer 

Hauptversammlung personenbezogene Daten der Aktionäre und etwaiger Aktionärsvertreter 

(insbesondere Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 

Aktien, Nummer der Eintrittskarte, gegebenenfalls Name, Vorname, Anschrift und E-Mail-

Adresse des vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten Aktionärsvertreters) auf Grundlage der 

in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionären und 

Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der Hauptversammlung zu 

ermöglichen und einen rechtmäßigen und satzungsgemäßen Ablauf der Verhandlungen und 

Beschlüsse der Hauptversammlung sicherzustellen. Soweit die Staige One AG diese Daten 
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nicht von den Aktionären und/oder etwaigen Aktionärsvertretern erhält, übermittelt die ihr 

Depot führende Bank diese personenbezogenen Daten an die Staige One AG. 

 

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Aktionäre und etwaiger 

Aktionärsvertreter ist für die Durchführung der Hauptversammlung zwingend erforderlich. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchstabe c DS-GVO 

i.V.m. §§ 123, 129, 135 AktG. 

 

Zum Zwecke der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt die Staige One AG 

verschiedene Dienstleister und Berater. Diese erhalten nur solche personenbezogenen Daten, 

die zur Ausführung des jeweiligen Auftrags erforderlich sind. Die Dienstleister und Berater 

verarbeiten diese Daten ausschließlich nach Weisung der Staige One AG. Im Übrigen werden 

personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften den Aktionären und 

etwaigen Aktionärsvertretern zur Verfügung gestellt (z.B. Einsichtnahme in das 

Teilnehmerverzeichnis, vgl. § 129 Abs. 4 AktG). 

 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert, solange dies gesetzlich geboten ist oder 

die Gesellschaft ein berechtigtes Interesse an der Speicherung hat, etwa im Falle gerichtlicher 

oder außergerichtlicher Streitigkeiten aus Anlass der Hauptversammlung. Anschließend 

werden die personenbezogenen Daten gelöscht. 

 

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen im Einzelfall zu prüfen ist, haben 

Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten, Berichtigung oder Löschung ihrer personenbezogenen Daten 

oder die Einschränkung der Verarbeitung zu beantragen sowie ihre personenbezogenen 

Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 

(Datenübertragbarkeit) zu erhalten. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen, deren Vorliegen 

im Einzelfall zu prüfen ist, haben Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter auch das Recht, 

Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. 
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Diese Rechte können Aktionäre und etwaige Aktionärsvertreter unter den folgenden 

Kontaktdaten der Staige One AG geltend machen: 

 

Staige One AG 

Hafenstraße 100 

45356 Essen 

info@staige.com 

 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der Staige One AG ist wie folgt erreichbar: 

 

Staige One AG 

Datenschutzbeauftragter: Alexander Hufendiek 

Kaninenberghöhe 50 

45136 Essen 

 

 

Essen, im Juni 2026 

 

Staige One AG 

Der Vorstand 

 


